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Präambel  

 

Der Bericht betrifft die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 und befasst sich mit den 

Maßnahmen des Gleichbehandlungsprogramms, gem. § 7a Abs. 5 EnWG zur diskri-

minierungsfreien Ausübung des Netzgeschäfts. 

 

Der Bericht wird vorgelegt von Herrn Georg Kranz, dem Gleichbehandlungsbeauf-

tragten der Thüga Aktiengesellschaft, Nymphenburger Straße 39, 80335 München 

und ist auf den Internet-Seiten  

• www.thuega.de (https://www.thuega.de/rechtliche-hinweise/) der Thüga Akti-

engesellschaft und 

• www.thuega-energienetze.de (http://www.thuega-energienetze.de/ueber-

uns/portraet/gleichbehandlungsbericht.html) der Thüga Energienetze GmbH 

veröffentlicht. 

 

 

Teil A: 

Änderungen bei der Selbstbeschreibung der Thüga 

 

Die in Teil I des Gleichbehandlungsprogramms dargestellte organisatorische Aufbau-

organisation des Unternehmens bildet die Grundlage für die im Gleichbehandlungs-

programm festgelegten Maßnahmen zur diskriminierungsfreien Ausübung des Netz-

geschäfts. Aus diesem Grund wird nachfolgend zunächst auf die im Berichtszeitraum 

eingetretenen, für die diskriminierungsfreie Ausübung des Netzgeschäfts relevanten 

Änderungen der Unternehmensorganisation eingegangen.  

 

Der Geltungsbereich des Gleichbehandlungsprogramms umfasst im Jahr 2022 die 

Thüga Aktiengesellschaft und die Thüga Energienetze GmbH. 

 

An das Netz der Thüga Energienetze GmbH sind ca. 52.600 Strom- und ca. 100.300 
Gaskunden angeschlossen. 
 

Im Berichtszeitraum fanden in der Aufbauorganisation der Thüga Aktiengesell-

schaft und der Thüga Energienetze GmbH keine Änderungen statt.  

https://www.thuega.de/rechtliche-hinweise/
http://www.thuega-energienetze.de/ueber-uns/portraet/gleichbehandlungsbericht.html
http://www.thuega-energienetze.de/ueber-uns/portraet/gleichbehandlungsbericht.html
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Die Thüga Energienetze GmbH ist, als 100%ige Tochtergesellschaft der Thüga Ak-

tiengesellschaft, für den diskriminierungsfreien Betrieb der Strom- und Gasnetze 

verantwortlich. Sie ist Netzeigentümerin, führt alle operativen Funktionen aus und 

hat mit Stand vom 31.12.2022 196 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Keine Mitar-

beiterin und kein Mitarbeiter der Netzgesellschaft verfügt über Funktionen bei der 

Thüga Aktiengesellschaft, die mit Stand vom 31.12.2022 223 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter hat. 

 

Die Thüga Energienetze GmbH ist mit Stand vom 31.12.2022 an vier Netzeigen-

tumsgesellschaften beteiligt und zugleich Pächterin der Netze:  

• Energie Dannstadter Höhe GmbH & Co. KG mit Sitz in Dannstadt-Schauern-

heim (35 % Anteil am Kapital)  

• Kommunale Energienetze Rielasingen-Worblingen Gottmadingen GmbH & 

Co. KG mit Sitz in Rielasingen-Worblingen (40 % Anteil am Kapital) 

• Gasnetze Linzgau GmbH & Co. KG mit Sitz in Pfullendorf (35 % Anteil am 

Kapital) 

• Infrastrukturgesellschaft Singen GmbH & Co. KG mit Sitz in Singen (49,90 

% Anteil am Kapital) 
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Teil B:  

Maßnahmen zur diskriminierungsfreien Ausübung des  

Netzgeschäfts 

 

Das Gleichbehandlungsprogramm enthält die Maßnahmen zur diskriminierungsfreien 

Ausübung des Netzgeschäfts. Im Rahmen dieses Berichts wird dargestellt, wie diese 

Maßnahmen während des Berichtszeitraumes in den Unternehmen vermittelt und ge-

gebenenfalls im Einzelnen weiter ausgestaltet worden sind. 

 

I. Ausgestaltung des Gleichbehandlungsmanagements 

 

1. Gleichbehandlungsprogramm  

 

Das Gleichbehandlungsprogramm wurde allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Thüga Aktiengesellschaft und der Thüga Energienetze GmbH durch Veröffentli-

chung im Intranet und mit E-Mail-Hinweis an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bekannt gemacht. Als Teil des für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Thüga 

und der Thüga Energienetze GmbH verbindlichen Organisationshandbuchs unter-

liegt das Gleichbehandlungsprogramm einem regelmäßigen Änderungsdienst. So-

weit erforderlich, wird neben den Anlagen auch das Gleichbehandlungsprogramm 

in einer neuen Version veröffentlicht. 

 

Das Gleichbehandlungsprogramm wurde der Bundesnetzagentur mit Schreiben 

vom 21.12.2005 übersandt, der Eingang wurde bestätigt. Die Änderungen in den 

Jahren 2007, 2009, 2010, 2012, 2018 und 2023 wurden jeweils mitgeteilt. 

 

2. Gleichbehandlungsbeauftragter/-stelle 

 

Mit der Überwachung der Einhaltung des Gleichbehandlungsprogramms wurde 

Herr Georg Kranz, Kompetenzteam Technik im Ressort Beratung & Plattformen, 

beauftragt. Unterstützt wird der Gleichbehandlungsbeauftragte durch eine Koordi-

natorin bei der Thüga Energienetze GmbH. Anlassbezogen erfolgt ein Informati-



 5 

onsaustausch mit dem Gleichbehandlungsbeauftragten. Da der diskriminierungs-

freie Umgang mit Daten in einer „großen“ Netzgesellschaft zum Selbstverständnis 

gehört, ergeben sich Fragen nur noch im geringen Umfang. 

 

Die Kontaktdaten des Gleichbehandlungsbeauftragten sind in den Organisations-

handbüchern der Thüga Aktiengesellschaft und der Thüga Energienetze GmbH 

veröffentlicht und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich. 

 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat jederzeitiges Vortragsrecht beim Vorstand 

der Thüga Aktiengesellschaft. Zum Thema Gleichbehandlung wurde dabei im 

Jahre 2022 in acht Besprechungen berichtet. Die Koordinatorin ist in regelmäßige 

Informationsrunden eingebunden und berichtet direkt der Geschäftsführung der 

Thüga Energienetze GmbH. Im Jahr 2022 wurde der Geschäftsführung im Zusam-

menhang mit dem Unbundling an vier Terminen berichtet. 

 

II. Umsetzung des Gleichbehandlungsprogramms 

 

• Corona-Pandemie 

 

Im Laufe des Jahres 2022 konnten die Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhinde-

rung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus sukzessive reduziert werden, ent-

sprechend den jeweils aktuellen Anforderungen der SARS-CoV-2 Arbeitsschutzord-

nung. Die Personalkontakte, die zur Sicherstellung eines ausreichenden Infektions-

schutzes reduziert wurden, sind zwischenzeitlich wieder möglich. Das weiterhin be-

stehende Angebot des mobilen Arbeitens, soweit es das Aufgabengebiet erlaubt, ist 

mit ein Kennzeichen der neuen Normalität. Die ergriffenen Maßnahmen ermöglichten 

und ermöglichen die Aufrechterhaltung des Netzbetriebs auch während der Abkling-

phase der Corona-Pandemie. Die Diskriminierungsfreiheit ist unverändert gewähr-

leistet. 

 

• Krisenvorsorge aufgrund des Ukraine-Konfliktes 

 

Zur Vorbereitung auf eine eventuell eintretende Gasmangellage wurden unter ande-

rem nachfolgende Maßnahmen ergriffen: 
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• Alle RLM-Endkunden Gas sind von der Thüga Energienetze GmbH ange-

schrieben und über die aktuelle Lage informiert worden. Des Weiteren wurde 

ein Fragebogen mit den benötigten Angaben, wie z. B. Ansprechpartner, Er-

reichbarkeit, Möglichkeit den Gasbezug zu reduzieren oder auf Öl umzustel-

len, mitversandt und der Eingang der vollständigen Informationen bei Thüga 

Energienetze GmbH nachverfolgt. 

• Alle RLM-Endkunden Gas und Strom wurden mittels Anschreiben auf das 

mögliche Risiko einer ggf. nicht durchgängigen Belieferung hingewiesen. So 

hätten RLM-Endkunden, die über keinen Energielieferanten verfügten (Ableh-

nung der Ersatzbelieferung durch den Grund- und Ersatzversorger im Mittel-

druck- bzw. Mittelspannungsnetz), ggf. gesperrt werden müssen. 

• Alle betroffenen Gaslieferanten konnten per E-Mail über die aktuelle Situation 

informiert und die Schreiben an die RLM-Endkunden sowie die betroffenen 

Marktlokationen beigefügt werden. 

• Die Ansprechpartner (24/7 Erreichbarkeit in Krisensituationen) und die Markt-

lokationen größer 10 MW, einschließlich Zuordnung zu den Bilanzkreisen, 

wurden an die Sicherheitsplattform Gas - Trading Hub Europe gemeldet. Bei 

einem Lieferantenwechsel erfolgte eine Aktualisierung. 

• Alle nachgelagerten Netzbetreiber wurden mittels E-Mail über die aktuelle 

Lage sowie etwaige Folgen, wie z. B. die Reduzierung der Mengen, informiert. 

 

Die Informationen erfolgten an alle Parteien eines Clusters einheitlich und zeitgleich. 

 

• Maßnahmen zur diskriminierungsfreien Ausübung des Netzgeschäfts  

 

Die Aufbau- und Ablauforganisation der Netzgesellschaft und der Thüga Aktienge-

sellschaft sind an den Anforderungen zur diskriminierungsfreien Ausübung des 

Netzgeschäfts ausgerichtet - insbesondere die Schnittstellen zwischen Netzgesell-

schaft und Thüga Aktiengesellschaft, welche Beratung für die Netzgesellschaft er-

bringt. Der Gleichbehandlungsbeauftragte fungiert als Ansprechpartner und Bera-

ter für die Fachabteilungen.  

 

Bereits im Laufe des Jahres 2008 wurden rund 140 neue Sollprozesse unter Si-

cherstellung der diskriminierungsfreien Ausübung des Netzbetriebes modelliert, die 
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vollständig ab 01.01.2009 wirksam wurden. Da die gesamte Aufbau- und Ablaufor-

ganisation betroffen ist, sind alle Abläufe in Prozessbeschreibungen festgelegt 

worden. Seit dem Start der „großen“ Netzgesellschaft werden die Prozesse laufend 

an sich ändernde Randbedingungen angepasst. Der Gleichbehandlungsbeauf-

tragte kontrolliert stichprobenartig die Anpassungsprozesse. 

 

Auch im Rahmen der Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

wurden alle Prozesse, bei denen personenbezogene Daten betroffen sind, dahin-

gehend kontrolliert, ob z. B. sensible Informationen Dritten gegenüber durch tech-

nisch organisatorische Maßnahmen angemessen geschützt sind. Alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter wurden diesbezüglich geschult und auch entsprechend ver-

pflichtet. Schulungen finden regelmäßig statt, so auch im Berichtszeitraum. Der 

Gleichbehandlungsbeauftragte, der gleichzeitig auch die Funktion des Daten-

schutzbeauftragten der Thüga Aktiengesellschaft innehat, führt im Zusammenhang 

mit der DSGVO regelmäßige Informationsveranstaltungen durch, monitort die Um-

setzung der Feststellungen der Internen Revision und berichtet dem Vorstand. Da-

bei ergaben sich keinerlei Hinweise auf Diskriminierungsverstöße. 

 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte überzeugt sich regelmäßig davon, dass für Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der verbundenen Vertriebsorganisation (Thüga 

Energie GmbH) kein Zugriff auf das Netzsystem möglich ist. Darüber hinaus wird 

anhand von Berechtigungsanträgen, die vom jeweiligen Vorgesetzten freizugeben 

sind, sichergestellt, dass keinen unberechtigten Personen Rollen zugeordnet wer-

den, die einen Systemzugriff ermöglichen würden. 

 

Im Jahr 2022 sind keine Anfrage der Bundesnetzagentur und vier Anfragen der 

Schlichtungsstelle Energie e.V. bei der Thüga Energienetze GmbH zur diskriminie-

rungsfreien Ausübung des Netzbetriebs eingegangen. Die Anfragen konnten um-

gehend geklärt werden, von Seiten der Thüga Energienetze GmbH lag kein Fehler 

vor. 

 

Die Lieferantenrahmenverträge von drei Strom- und einem Gaslieferanten wurden 

wegen deren Insolvenz gekündigt, nachdem die Übertragungsnetzbetreiber bzw. 

die Marktgebietsverantwortlichen ihrerseits bereits die Bilanzkreise geschlossen 
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hatten. Die Thüga Energienetze GmbH hat die betroffenen Kunden schriftlich über 

den Vorgang und ihre Zuordnung in die Grund-/Ersatzversorgung beim Grundver-

sorger informiert. Die Kündigungen der Lieferantenrahmenverträge wurden der 

Bundesnetzagentur mit Schreiben vom 13.01.2022 und 25.02.2022 mitgeteilt. 

 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte prüfte die Prozessbeschreibungen „Transport-

kunde/Lieferant anlegen/pflegen“ sowie „Wechsel des Messstellenbetreibers“ und 

überzeugte sich, dass diese der diskriminierungsfreien Ausgestaltung und Abwick-

lung entsprechen. Dabei wurden keine Auffälligkeiten festgestellt, die einer Anpas-

sung bedürften. 

 

Nach § 9 EEG sind technische Einrichtungen für Anlagen vorzusehen, mit denen 

der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert 

reduzieren und / oder die jeweilige Ist-Einspeisung abrufen kann. Die technischen 

Anforderungen an Anlagenbetreiber sind definiert, kommuniziert und die jeweiligen 

Anlagen entsprechend ausgerüstet. Eine Abschaltung dezentraler Einspeiser fand 

im Berichtszeitraum nicht statt. Wäre ein Eingreifen zur Reduzierung der Einspei-

seleistung von EEG-Anlagen erforderlich geworden, wäre die Diskriminierungsfrei-

heit des Abregelungsvorgangs entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, durch 

die Redispatch 2.0 Software gewahrt worden. 

 

Mit der Abrechnung ist ein externes Unternehmen, die providata GmbH in Schwe-

rin beauftragt, die als Dienstleister ebenfalls auf die Einhaltung der Vorgaben des 

EnWG zur Entflechtung im Allgemeinen und den Bestimmungen zur Gleichbe-

handlung im Besonderen verpflichtet ist. Die providata GmbH ist 2022 aus der Fu-

sion der Unternehmen E-MAKS GmbH & Co. KG und der e.dat GmbH hervorge-

gangen. Die Verarbeitung der Aufgaben erfolgt bei der providata GmbH getrennt 

nach Netz und Vertrieb.  
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• Vertragsgestaltung 

 

Zwischen der Thüga Energienetze GmbH und der Thüga Aktiengesellschaft be-

steht ein Rahmenvertrag, in dem die Beratung der Thüga Aktiengesellschaft für die 

Thüga Energienetze GmbH geregelt ist. 

 

In diesem Rahmenvertrag wird die Thüga Aktiengesellschaft zur Einhaltung aller 

gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Entflechtungs- und Nichtdiskrimi-

nierungsbestimmungen nach dem EnWG, verpflichtet. Die Thüga Energienetze 

GmbH steuert sämtliche vertragsgegenständlichen Leistungen durch die Thüga 

Aktiengesellschaft in eigener gesetzlicher Netzbetreiberverantwortung.  

Die Thüga Aktiengesellschaft hat den Weisungen und Vorgaben der Thüga Ener-

gienetze GmbH hinsichtlich der Durchführung der vertragsgegenständlichen Bera-

tung zur Sicherstellung eines gesetzeskonformen, diskriminierungsfreien Netzbe-

triebes Folge zu leisten. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Thüga Akti-

engesellschaft sind, sofern und soweit sie Tätigkeiten des Netzbetreibers ausfüh-

ren, den fachlichen Weisungen und der Leitung der Thüga Energienetze GmbH 

unterstellt. Die entsprechende vertragliche Weisungsbefugnis der Thüga Aktienge-

sellschaft wird in diesen Fällen auf die Thüga Energienetze GmbH übertragen.  

 

Der Rahmenvertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einem 

der Vertragspartner, mit einer Frist von sechs Monaten vor Ablauf, schriftlich ge-

kündigt wird. Eine Kündigung ist nicht erfolgt. 

 

• Kalkulation und Veröffentlichung der Netznutzungsentgelte 

 

Die Prozesse der Thüga Energienetze GmbH zur Kalkulation der Netznutzungsent-

gelte und zur Erstellung der Preisblätter mit vorläufigem Stand zum 15.10. sind mit 

denen zum finalen Stand zum 31.12. identisch. 

Die Netzentgelte werden von der Abteilung Regulierungsmanagement im Bereich 

Finanzen und Netzwirtschaft der Thüga Energienetze GmbH kalkuliert und in ein 

Preisblatt überführt. Das Preisblatt wird der Geschäftsführung zur Freigabe vorge-

legt. Nach erfolgter Freigabe des Preisblattes wird dieses im Internet veröffentlicht.  

Anschließend werden die nachgelagerten Netzbetreiber sowie alle Lieferanten des 
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Netzgebietes per Sammel-E-Mail über das Preisblatt Gas informiert.  

Das Preisblatt Strom wird seit dem Jahr 2022 gemäß den Regelungen der GPKE / 

MaKo 2022 in der elektronischen Variante per PRICAT über die Marktkommunika-

tion an die Lieferanten versandt. 

 

• Zähl- und Messwesen (Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende) 

 

Für den grundzuständigen Messstellenbetrieb wird eine Kontentrennung durchge-

führt; diese Konten werden im Rahmen des Tätigkeitsabschlusses als Tätigkeit 

„grundzuständiger Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelli-

gente Messsysteme" dargestellt.  

Im Zuge des Turnuswechsels wurden diskriminierungsfrei nahezu alle relevanten 

Messstellen auf moderne Messeinrichtungen umgerüstet. 

 

• Konzessionsverfahren 

 

Das Konzessionsmanagement wird ausschließlich von der Thüga Energienetze 

GmbH als Netzbetreiberin durchgeführt, die auch die Konzessionsverträge im eige-

nen Namen abschließt. Darüber hinaus besteht für die Thüga Energienetze GmbH 

im Rahmen eines Vertrages (siehe hierzu auch den Punkt Vertragsgestaltung) die 

Möglichkeit, auf die Beratungsleistung der Thüga Aktiengesellschaft zum Thema 

Konzessionen zuzugreifen. Die Beratung erfolgt durch sensibilisierte Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, die auf das Gleichbehandlungsprogramm verpflichtet wurden. 

Eine unzulässige Weitergabe von entflechtungsrelevanten Informationen ist 

dadurch ausgeschlossen.  
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• Ladesäuleninfrastruktur 

 

Die Thüga Energienetze GmbH ist weder Eigentümerin von Ladepunkten für Elektro-

mobile noch werden Ladepunkte entwickelt, verwaltet oder betrieben. Eine Aus-

nahme stellen die Ladepunkte für Elektromobile auf dem Firmengelände dar, die im 

Rahmen des Eigengebrauchs und der kostenlosen Ladung von privaten Mitarbeiten-

den-Elektromobilen, betrieben werden.  

Der Prozess "Ladesäule", der die Anzeige- bzw. Genehmigungspflicht regelt, ist im 

Hausanschlussportal abgebildet. Grundsätzlich wird zwischen der Anzeigepflicht für 

Ladesäulen kleiner 11 kW und der Genehmigungspflicht für größere Ladesäulen un-

terschieden. Anträge werden von der Thüga Energienetze GmbH chronologisch ab-

gearbeitet, bisher wurde noch kein Antrag abgelehnt. Je nach Ergebnis der Netzver-

träglichkeitsprüfung wird aber der Einbau eines Lastmanagements gefordert. 

 

• Netzdienliche Speicheranlagen 

 

Netzdienliche Speicheranlagen werden von der Thüga Energienetze GmbH weder 

betrieben noch befinden sich solche im Eigentum der Thüga Energienetze GmbH. 

 

• Wasserstoffinfrastruktur 

 

Zu diesem Themenbereich finden entsprechende Überlegungen statt, jedoch gibt es 

bislang weder bei der Thüga Energienetze GmbH noch bei der Thüga Aktiengesell-

schaft Punkte, die im Rahmen des Gleichbehandlungsberichts zu berichten wären. 

Bislang wird von der Thüga Energienetze GmbH keine Wasserstoffinfrastruktur be-

trieben. 

 

• PV-Anlagen 

 

Die Thüga Energienetze GmbH betreibt aus Gründen des betrieblichen Umweltma-

nagements PV-Anlagen. Diese sind auf den Dächern der Betriebs-/Verwaltungsge-

bäude installiert und derart dimensioniert, dass die durch sie erzeugte elektrische 

Energie überwiegend an den Betriebsstandorten verbraucht wird. 
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III. Schulungskonzept  

 

Auch im Jahr 2022 wurden die Schulungen fortgeführt - bedingt durch die Corona-

Pandemie jedoch überwiegend online, als Präsentation mit der Möglichkeit sofort 

Fragen zu stellen. Aber auch bilaterale Gespräche, um die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bezüglich des Themas Unbundling zu sensibilisieren, konnten wieder 

stattfinden. Darüber hinaus fand im Jahr 2022 bei Thüga und der Thüga Energie-

netze GmbH eine für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtende E-Learn-

ing-Schulungseinheit zum Thema Unbundling statt. Neben den Grundlagen und 

den Arten von Unbundling wurden sowohl das Gleichbehandlungsprogramm als 

auch die Pflichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Führungskräfte 

behandelt. Abgeschlossen wird die E-Learning-Einheit mit einem Selbst-Check bei 

dem mindestens 80 % der Fragen richtig beantwortet sein müssen. 

Weiterhin wurden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterwiesen und schrift-

lich auf die Einhaltung der sie betreffenden Bestimmungen des Gleichbehand-

lungsprogramms verpflichtet.  

 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte hat sich seinerseits durch Teilnahme an Erfah-

rungsaustauschveranstaltungen des Verbands fortgebildet. 

 

IV. Überwachungskonzept 

 

Im Gleichbehandlungsprogramm wurden dem Gleichbehandlungsbeauftragten 

Rechte eingeräumt, die eine Überwachung der Einhaltung des Gleichbehandlungs-

programms durch Akteneinsicht und Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern ermöglichen. Zur Aufklärung von Verdachtsfällen und für Stichproben besteht 

Zugang zu Akten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

 

Für die Thüga Energienetze GmbH als „große“ Netzgesellschaft stellt auch die as-

soziierte Vertriebsgesellschaft ein externes Unternehmen dar, welches zu keiner 

Zeit bessergestellt ist als ein sonstiges externes Unternehmen. 

Vorgaben der Thüga Aktiengesellschaft an die Thüga Energienetze GmbH erfol-

gen nur im Zuge der Rentabilitätskontrolle. In der Gesellschafterversammlung ist 

keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter der Thüga Aktiengesellschaft vertreten, 
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die/der mit Vertriebsaufgaben betraut ist. Das Controlling erfolgt durch sensibili-

sierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf das Gleichbehandlungsprogramm 

verpflichtet wurden. 

 

Der Gleichbehandlungsbeauftragte ist telefonisch, per Chatfunktion oder per E-

Mail erreichbar. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Verpflichtung, Verstöße 

gegen das Gleichbehandlungsprogramm dem Gleichbehandlungsbeauftragten 

mitzuteilen. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße gemeldet.  

 
 
München, den 15.03.2023 
 
gez. Georg Kranz 
________________________ 
(Gleichbehandlungsbeauftragter) 


